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                                                                                                                                                Worte des Bürgermeisters 

                       

                     Sehr geehrte Damen und Herren! 

              Liebe Krisplerinnen und Krispler! 

 

                                                  

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für mich ist es schon etwas Besonderes, wenn 

ich im letzten Bürgermeisterbrief des Jahres 2023 persönliche Gedanken an Euch 

richten darf. 

Wenn man die Nachrichten in den Medien, egal ob TV oder Zeitung verfolgt, 

erscheint es, als ob es auf der ganzen Welt nichts mehr Positives gäbe. Für viele 

gefährlich, sich hier in eine negative Abwärtsspirale saugen zu lassen. 

Ich persönlich konzentriere mich viel mehr auf jene Sachen, welche in unmittelbarer 

Umgebung passieren. Da schaut die Welt gleich viel freundlicher aus. Im 

abgelaufenen Jahr konnte in unserer kleinen Gemeinde wieder vieles umgesetzt 

werden. Wir backen zwar kleinere Brötchen als so manche große Gemeinde, 

trotzdem setzen auch wir wichtige Vorhaben um. 

Was mich besonders freut sind die vielen helfenden Hände, die an allen Ecken und 

Enden für ein gutes Dorfleben oftmals ehrenamtlich mitarbeiten. Wir haben das, was 

große Kommunen oft nicht mehr haben, ein gesundes Dorfleben mit 

funktionierenden Vereinen.  

Mein aufrichtiger Dank gilt abschließend den Gemeindebediensteten allen voran 

unserem Amtsleiter. Danke an alle Vereinsvorstände und Obleute.  

Ein weiteres Dankeschön gilt dem Vizebürgermeister und den 

Gemeindevertretern für die wertschätzende und gute Zusammenarbeit. 

Gemeinsam können auch wir Großes bewegen. 

Das Verbindende vor das Trennende zu stellen, ist mein Motto für das kommende 

Jahr.  

Ich wünsche allen Krisplerinnen und Krisplern eine zufriedene Weihnachtszeit 

und ein gesundes neues Jahr 2024 

 

 



Nationalfeitertag – Jungbürgerfeier und Altbürgerehrung  
Ein ganz besonderer Tag in der Gemeinde Krispl 
 

Am 26. Oktober 2023 
wurde im Zuge des 
Nationalfeiertages in Krispl 
die Jungbürgerfeier und 
Altbürgerehrung 
abgehalten. Dieser Tag 
wird in Krispl den jungen 
wie auch den älteren 
Bürgern mit einem Festakt 
gewidmet.  
Der Gottesdienst wurde 
von den Happy Church – 
Chor umrahmt.  Als 
Festrednerin durften wir 
unser neue 
Bezirkshauptfrau Dr. 
Monika Vogl begrüßen. In 
Ihrer Ansprache betonte sie die Wichtigkeit aller einzelnen Generationen für eine funktionierende 

Gesellschaft. Sandra Weißenbacher hat mit ihrer sehr humorvollen Art die zehn 
JungbürgerInnen vorgestellt. Ein Zeichen der Wertschätzung hat die gesamte 
Bevölkerung mit ihrer regen Teilnahme an dieser schönen Veranstaltung gesetzt. 
Insbesondere auch die 45 älteren GemeindebürgerInnen wurden im Zuge des 
Festaktes mit einem kleinen Geschenk bedacht.  Als ältester Anwesender durfte bei 
der Veranstaltung Ernst Koloman begrüßt werden. Die Trachtenmusikkapelle Krispl-
Gaißau gestaltete dann den weiteren Festakt mit ihren musikalischen Darbietungen. 
Solche Veranstaltungen bilden einen wesentlichen Bestandteil des 
Gemeindelebens in dieser sonst so hektischen Zeit. Es soll auch der rege Austausch 
unter den einzelnen Altersgruppen damit gefördert werden.  

 

Bedarfserhebung Baulandsicherung Obermühle  
 

Im Bereich Gaißau - Obermühle ist beabsichtigt, eine leistbare Wohn- bzw. Baumöglichkeit zu schaffen.  
Hierzu wurde im vergangenen Monat eine Bedarfserhebung an alle Krisplerinnen und Krispler zwischen 
18 und 40 Jahren versendet. Mit der Bedarfserhebung kann die Gemeinde genau herausfinden, was ihre 
Mitbürger brauchen oder besser gesagt, woran es fehlt. Gerne können auch andere Jahrgänge 
Bedarfserhebungen ausfüllen und abgeben. 
Das Formular liegt im Gemeindeamt während der Amtszeiten auf. 
 
 

Veranstaltungen im Dezember 

24.12.2023 21:30 Uhr   Christmette 
26.12.2023 20:00 Uhr   Ü-50 Party Gasthaus Alpenblick  
28.12.2023 19:00 Uhr   TVB - Fackelwanderung mit Bläsergruppe 
31.12.2023 08:00 Uhr   Jahresabschlussgottesdienst mit Tedeum 



Aktuelles aus dem Kindergarten  

Ein kleiner Rückblick  

Unser Erntedankfest 

Im Kindergarten wurde vieles zum Thema “Entedank“ 

erlebt: Koch- und Backtage, Lieder, Gedichte und vieles 

mehr. 

Ein besonderes Highlight war die Mitgestaltung der 

Erntedankmesse in der Pfarrkirche Krispl mit dem Lied 

„Wollt ihr wissen, was wir alles Gutes ernten“ und der 

anschließende Verzehr von den selbstgebackenen 

Weckerln nach der Messe. Den Kindern hat es sehr viel 

Freude bereitet und wir freuen uns aufs nächste Jahr. 

Unser Laternenfest in Krispl  

Der Kindergarten gestaltete auch dieses Jahr das „Laternenfest“ am 8.11.2023 in Krispl. Der Umzug wurde 

vom “Heiligen Martin“ (Bürgermeister) und einem Pony begleitet. In gemütlicher Atmosphäre und 

Kerzenlicht fand das Fest mit den Kindern gemeinsam statt. Auch unsere Jüngsten (ein- bis zwei- jährigen) 

waren mit vollem Eifer dabei. Dank gilt allen Beteiligten für die gelungene Veranstaltung.  

 

 

 

 

 

 

 

Das Kindergartenteam wünscht allen eine besinnliche Adventzeit und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr! 

 

Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe 

Entsprechend dem Salzburger Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabengesetz hat die 

Gemeindevertretung der Gemeinde Krispl bereits im Jahr 2022 die gesetzlich vorgesehenen Abgaben verordnet. 

Um leerstehende Wohnungen für den Wohnungsmarkt zu mobilisieren, hat das Land Salzburg im Jahr 2022 

entsprechende gesetzliche Bestimmungen geschaffen. 

Erstmalig muss die Gemeinde Krispl diese Abgaben im Jahr 2024 entsprechend einheben. Die Abgabenschuldner 

haben dafür bei der Abgabenbehörde für jedes Kalenderjahr bis zum 15. Februar des Folgejahres eine 

Abgabenerklärung unaufgefordert einzureichen. Da es für die Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe auch 

eine Vielzahl von Befreiungsvoraussetzungen gibt, stellen wir auf der Homepage zwei entsprechende 

Informationsblätter und die jeweiligen Abgabenerklärungen bereit. Die Informationsblätter liegen auch im 

Gemeindeamt auf. 





Konzept zur Lebensmittelversorgung bei einem Blackout 

Alle Lebensmitteleinzelhändler (REWE, Spar, Hofer, Lidl, 

Unimarkt und Co.) haben einen gemeinsamen Plan 

ausgearbeitet, der die Ausgabe von Lebensmitteln im Falle 

eines – höchst unwahrscheinlichen – Blackout regeln soll.  
Wesentlicher Teil des Plans ist die Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden, die im Falle eines Blackouts gemeinsam 

mit ihren Freiwilligen-Organisationen, dann auch als 

Krisenmanager die Notfall-Versorgung der Bevölkerung 

organisieren können.  

Wie sieht der Plan im Detail für die 

Lebensmitteleinzelhändler aus?  

Tag 1:  Die Filialen bleiben geschlossen, damit Vorkehrungen getroffen werden können.  

Tag 2:  09.00 bis 10.00 Uhr Ausgabe von Lebensmitteln an Gemeinden und Blaulichtorganisationen  

10.00 bis 15.00 Uhr Ausgabe von Lebensmittelsackerl an die Bewohner  

Tag 3:  Ausgabe von Trockensortiment  

So kann auch in einer Krisensituation die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden. 
                                                                                                       Quelle: Österreichischer Gemeindebund 

 

Hunde An- und Abmeldung 
Meldepflicht für alle HundehalterInnen gem. § 16a Landessicherheitsgesetz 

Eine Person, die einen über zwölf Wochen alten 

Hund hält, hat dies der Gemeinde, in der sie 

ihren Hauptwohnsitz hat, binnen einer Woche ab 

Beginn der Haltung zu melden. Die Meldung hat 

den Namen und die Anschrift der Hundehalterin 

oder des Hundehalters, die Rasse, die Farbe, 

das Geschlecht und das Alter des Hundes; den 

Namen und die Anschrift der Person, die den 

Hund zuletzt gehalten hat und die 

Kennzeichnungsnummer (§ 24a Abs. 2 Z 2 lit d 

TSchG) zu enthalten. 

Der Meldung sind ein Sachkundenachweis und 

der Nachweis, dass für den Hund eine 

Haftpflichtversicherung besteht, anzuschließen. 

Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die Beendigung des Haltens eines Hundes unter Angabe des 

Endigungsgrundes und unter Bekanntgabe einer allfälligen neuen Hundehalterin oder eines neuen 

Hundehalters binnen einer Woche der Gemeinde zu melden. 

Entsprechende Formulare liegen im Gemeindeamt auf und stehen auf der Homepage zum Download 

bereit. 

Der nächste Termin zur Ablegung des Sachkundenachweises ist am 01.03.2024 um 19:00 Uhr im 

Vereinsheim des PSV Hallein, Sandriese 3, 5411 Oberalm 

 



Skilift Krispl – Skisport ist auch heuer bei uns möglich 

 
Ein hoffentlich schneereicher Winter 
steht vor der Tür. 
Wir sollen nicht über das 
geschlossene Schigebiet jammern, 
sondern das nutzen, was wir im Ort 
haben. 
Beim Heimreitlift hat es einen 
Generationenwechsel gegeben und 
der junge Betreiber Lukas Schorn ist 
voll motiviert, den Lift für die 
Einheimischen und Gäste 
offenzuhalten. 
Die letzten Saisonen waren aufgrund 
der Schneelage nicht gerade berauschend und er hatte diesen Sommer bis in den Winterbeginn hinein 
auch noch eine höhere fünfstellige Summe in die Sicherheit des Schleppliftes zu investieren. 
Um unser Schigebiet zu unterstützen, lade ich als Bürgermeister alle Gemeindebürger ein, sich Saison- 
oder Tageskarten zu kaufen. Man kann so ein Ticket auch perfekt für den Einkehrschwung benützen.  
Jeder noch so kleine Beitrag ist eine Hilfe und ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des 
Liftbetreibers. Wäre doch gelacht, wenn die über 50-jährige Geschichte dieser Institution nicht um ein paar 
Kapitel länger wird. 
Unter dem Motto „jetzt handeln und mithelfen ist besser als nachher jammern“, gleich noch eine 
Saisonkarte für Eure Familie kaufen. Unsere Gemeindebürger erhalten von der Gemeinde als Förderung 
€ 20,00 je gekaufte Saisonkarte nach der Wintersaison rückvergütet. 

Saisonkarte: Kinder bis 15 Jahre € 115,00, Erwachsende € 135,00 

Tageskarte: Kinder bis 15 Jahre € 20,00, Erwachsene € 22,00 

Halbtageskarte: Kinder bis 15 Jahre €17,00, Erwachsene € 19,00 

10 Einzelfahrten: Kinder bis 15 Jahre € 14,00, Erwachsene € 16,00 
 

 

Bambini Winterskitage in Krispl 
Alle Schneehaserl von 4-8 Jahren aufgepasst! 
 

Der USV Krispl-Gaißau bietet in Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverband Krispl-Gaißau erstmals die Gelegenheit, 
Erfahrungen auf den Brettln zu sammeln!  
 
Die Übungseinheiten (ÜE) für Skifahr-Anfänger finden von 
Dienstag, 2.Jänner bis Freitag, 5. Jänner 2024  
oder  
Montag, 12. Februar bis Donnerstag, 15.Februar 2024  
jeweils von 9:30 Uhr – 11:30 Uhr beim Skilift Krispl (Krispl 
15, 5425 Krispl) statt. 
 
Kosten pro Kind inkl. Pisten und Liftbenützung  
pro Übungseinheit (4 Tage) € 120,-  
+ 8,- € Vereinsmitgliedschaft USV Krispl-Gaißau. 



 Jahresrückblick Meldeamt 
     Stand 01.12.2023 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINWOHNER 
Hauptwohnsitz 874 Personen  

460 männlich / 414 weiblich  

Nebenwohnsitz 120 Personen 

Zuzüge 24 Personen 

Wegzüge 32 Personen 

Geburten  5 männlich 

4 weiblich 

Todesfälle 3 Personen 

Hochzeitsjubiläumspaare 

25 Jahre 3 Paare 

40 Jahre 2 Paare 

65 Jahre 1 Paar 

Altersjubiläumsliste 

80 Jahre 7 Personen 

90 Jahre 1 Person 

Barcode mit dem Handy 
scannen – App 
herunterladen – 
Gemeinde Krispl 
auswählen, um die 
neuesten Informationen 
aus unserem Ort zu 
erhalten 


